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Rechtsanwalt Dr. Robert Schweizer, München 

Kernproblerne des Bundesdatenschutzgesetzes (Teil I) 
1. Vorbemerkungen 

Das Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Daten 
bei der Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) 
vom 27. 1. 1977 ist nunmehr im Bundesgesetzblatt I Nr. 7 vom 
1. 2. 1977 verkündet worden'). Im wesentlichen tritt es am 1. 1. 
1978 in Kraft, § 47. Der Datenschutzbeauftragte muß bereits zum 
1.7. 1977 bestellt werden'). Wer nicht rechtzeitig einen Beauftrag 
ten für den Datenschutz bestellt, kann nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 Abs. 2 
mit einer Geldbuße bis zu DM 50000,- belangt werden. 

Das BDSG stellt kein Nebengesetz dar, das der Betneb nur 
gelegentlich einmal beachten müßte. Es berührt lauland jeden 
Betrieb, schon deshalb, weil jeder Betrieb Daten über Mitarbeiter 
und Kunden erfaßt und damit im Sinne des Gesetzes verarbeitet. 

Diese Arbeit versucht, durch Erörterung von Kernproblemen in 
das Gesetz einzuführen"). 

2. Sinn und Zweck des Gesetzes 

Zum Sinn und Zweck des Gesetzes führt der Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung vom 25. 5. 1973 aus'): 

"A. Zielsetzung: Die Information erlangt in unserer technisierten Welt 
immer größere Bedeutung. Die technischen Hilfsmittel für die schneite 
lind umfassende Bereitstellung sind vorhanden und werden ständig 
fortentwickelt. Das Informationsbedurfnrs in allen Bereichen macht 
indessen auch vor der Prlvaisphäre des Menschen nicht halt, in jeder 
denkbaren Eigenschaft vkrden Informationen von ihm und über lhn 
benötigt. Der dem Bürger vom Grundgesetz gewährle Freiheitsraum, 
die unantastbare Sphäre privater Lebensgestallung drohen enger zu 
werden. Dieser sich anbahnenden Entwicklunq gilt es durch ein 
umfassendes Datenschutzgesetz zu steuern. Das geltende Recht, das 
von einer Zersplitterung in viele, auf inander nicht abgestimmte ein 
schlägige Einzelvorschriften gekennzeichnet ist, wird den Anforderungen 
eines modernen Datenschutzes nicht gerecht. 

B. Lösung: Der Entwurf eines Bundes-Dalenschutzgesetzes strebt eine 
--...grundlegende Neuordnung des Rechts des Schutzes der Privatsphäre 

vor Mißbräuchen bei der Datenverarbeitung (Datenschutzrecht) auf 
Bundesebene an. Er versucht diese Problematik umfassend zu lösen, 
also in allen schutzrelevanten Bereichen des öffentlichen und dos 
privaten Lebens und ohne Rücksicht auf die bei der Datenverarbeitung 
angewendeten Methoden. Dies gesr.hiel1t im Prinzip in der Weise, daß 
c!er Umgang mit psrsonenbezoqenen Daten in den besonders schutzbe 
d.rrltiqen Phasen der DatenverMbeitung, nämlich dem Einspetehern. 
Weitergeben, Verändern und Löschen der Daten geregelt wird. Außer 
dem werden dem betroffenen Bürger Abwehrrechte gewährt, im wesent 
lichen das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten. ein Anspruch auf Berichtigung unzutreffend gespeichelter Daten 
und unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf Sperrung 
bzw. Löschung ihn betreffender Daten. Vorschriften über das Verfahren 

') 6./7. 11. 1972 Anhörung im Bundesinnenministerium; am 25. 5. 1973 
Einbringung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung (Drucksache 
391/73); arn 6. 5. 1974 öffentliche Anhörung vor dem Innenausschuß 
des Bundastaqs ; erste Lesung im Bundestag arn 29. 11. 1974 
(Stenografischer Bericht über die 67. Sitzung des Bundestags. S. 
4071 ff.); Verabschiedung durch den Bundestag am 10. 6. 1976 In 
zweiter und dritter Lesung (Drucksache 422/76); 2. 7. 1976: der vom 
Bundesrat angerufene Vermittlungsausschuß erzielt Einvernehmen; 
Entscheidung über den Antraq des Vermittlungsausschusses (Druck 
sache 7/5568) am 10. 11. 1976 im Bundestag und arn 12. 11. 1976 Im 
Bundesrat. 

') Zur Beslellung und zu den Aufgahpn eines Beauftragten für den Da 
tenschurz vql. § 28 und 29. 

1) Sie verzichtet darauf, das Gesetz Pmagraph für Paragraph rurchzu 
gehen uno Jede Bestimrnunq -nit notwendigerweise nur kurzen 
Anmerkungen zu versehen. 

') Bundesrats-Drucks. 391, 73 ~ Bundestags-Drucks. 7rl027, S. 1 ff. 

und Kontrollmaßnahmen sowie Bußgeld- und Sirafvorschriften erqanzon 
diese Regelungen. Die Errrchtung emer neuen z enu atcn Uberwachunqs 
institution ist nicht vorgesehen')." 
Dementsprechend stellt das Gesetz in § 3 - dem Mittelpunkt des 
Gesetzes ein grundsätzliches Datenverarbeitungsverbot 
aut-): 
.,Zulässigkeit der Datenverarbeitung: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von diesem G" , •. tz 
geschützt werden, ist in jeder Ihrer in § 1 Abs 1 genannten Phasen nur 
zulässig, wenn 
1. dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvolsclllift sie erlaubt ",1"1 
2. der Betroffene eingewilligt hat. 
Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegon besonderer 
Umstände eine andere Form angemessen rst , wird die finwiliigung 
zusammen mrt anderen Erklarunqer schrilthch erteilt, ist der Botrottene 
hierauf schriftlich besonders hinzuweisen." 

Hauptprinzip für die Arbeit mit dem Gesetz ist demnach: 

a) Gilt im konkreten Fall das grundsätzliche Verbot? 
b) Besteht eine Ausnahme vom Verbot? D. n.: 

aa): Hat der Betroffene r echtswlrksarn in die Datenvorarbeüunq 
.' eingewilligt? 

bb): Oder trifft eine der in den Abschnitten 2-4 des BDSG normier 
ten Ausnahmen zu? 
ce): Oder erlaubt eine andere Rechtsgilindlage ausnahmsweise im 
konkreten Fall die Datenverarbeitung? 

Zur Durchsetzung des Verbotes gewährt das Gesetz den I:letroffe 
nen - das sind diejenigen, deren personen bezogene Daten 
verarbeitet werden (vgl § 2 Abs. 1) - Ansprüche auf AUSkunft 
sowie Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten. § 4 gibt 
dazu diesen Überblick: 

"Rechte des Betroffenen. 
Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Recht auf 
1. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
2. Ber1t;htigung der zu seiner Person gespeicherten Daten. wenn sie 

unrrchtig sind, 
3. Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich 

weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen läßt 
oeler nach Wegfall der ur sprunqhchen ertullten Vorausscrzunqcn tür 
die Speicherung, 

4 Löschung der zu seiner Person gespelcl1erten Daten, wenn ihre 
Speicherung unzulasaiq Wirr oder - wahlweise neben dern Recht 
auf Sperrung - nach Weqfnll der ursprunqlich orlulll(·n Vorausset 
zungen für die Speicherung. ' 

Zur Durchsetzung des Verbots legt das Gesetz ferner test: die 
datenverarbeitenden Stellen müssen die erforderlichen techni 
schen und organisatorischen Maßnahmen lreften (§ 6). Sie müs 
sen einen Beauftragten für den Datenschutz bestellen, der "die 
Ausführung des Gesetzes sowie anderer Vorschritten den Daten 
schutz sicherzustellen hat" (§§ 29, 38). Eine Aufsichtsbehörde 
prüft die Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Datenschutz (vgL 
§§ 30, 40). Bestimmte Stellen müssen sich melden und verschie 
dene Erklärungen abgeben, vgl. §. 39. 

3. Begriffe und Systematik des Gesetzes 

3.1. Schon die Anhörung vom 7. 11. 1972 zum Referentenentwurf 
eines Bundesdatenschutzgesetzes zeigte eine unerwartete Verwir 
rung über die wichtigsten Gesetzesbegnffe und die Abgrenzung 
der einzelnen Gesetzesabschnitte. Bald konnte man sich daran 
gewöhnen, daß häufig Mißverständnisse die Angriffe auf die 
Gesetzesentwürfe prägten. 

5) Vgl. Im ubriqen auch die Regierungsb8grundung S. 14 [Fn. 4). 
6) Vgl. dazu unten Nr. 5. 
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3.2. Die Begriffe 
Den Gesetzgeber trafen derartige Vorwürfe nicht"). Er konnte dar 
auf hinweisen, daß die Kritiker schon die ersten Worte der von· 
ihnen angegriffenen Bestimmungen verkannt haben. 

§ 27 Abs. 1 lautet bspw.: 
"Personenbezogen~ Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrrchliq 
sind." 

Die Markt- und Sozialforschungsinslitute anonymisieren jedoch die von 
ihnen erhobenen Daten"), Die Antworton werden grundsätzlich unab 
hängig von der Person des Befraglen verarbeitet, so daß dem Institut 
in der Regel überhaupt keine personenbezoqenen Daten vorliegen. 
Das Gesetz unterscheidet dementsprechend ausdrucklieh zwi 
schen personenbezogenen und anonymisierten Daten. in § 2 Abs. 1 
legt es test: 

.. Im Sinne dieses Gesetzes sind personen bezogene Daten Einzelanqa 
ben über persönliche oder suchliehe Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen PersCln (Betroffoner)." 

So wurde dem Gesetzgeber vorgeworfen, er verlange von den Mdlkt 
und Soztallorschunqsinsututen Unzumutbar ss. wenn diese uber die 
gespeicherten Daten nach § 26 Auskunft erteilen und Forderungen auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten nach § 27 überprüfen 
müßten. 
Dem stellt es in § 31 Abs. 1 Nr. 2 gegenüber: 

". .. soweit diese Stellen geschäftsmäßig geschützte personenbezo 
gene Daten zum Zweck der Veränderung speichern, sie derart 
verändern, daß diese Daten sich weder auf eine bestimmte Person 
beziehen noch eine solche erkennen lassen (anonymisieren) ... " 

Dieses Beispiel ist bezeichnend für das gesamte Gesetz. Das 
SDSG gehört zu den ausgeklügelten Gesetzen, bei denen es 
noch mehr als sonst bei Rechtsnormen auf jedes Wort ankommt. 
Nach den bisherigen Erfahrungen werden vor allem die Begriffe 
"überlesen", für die das Gesetz in § 2 gesetzliche Begriffsbestim 
mungen gibt'): 
Personenbezogene Deten, Betroffener, Speichern, Verändern, über 
mitteln, Löschen, speichernde Stelle, Dritter, Datei (ausführlich zu 
diesen Begriffen, vgl. - im Sachzusammenhang - unten'.). 

3.3. Der Aufbau des Gesetzes 

3,3,1. Unlerschiedllche Vorschriften für öffentliche und nlchtöf· 
fentliche Stellen (3. und 4, Abschnitt) 
Nur der erste Abschnitt (Allgemeine Vorschriften), der fünfte 
(Straf- und Bußgeldvorschriften) und der sechste Abschnitt (Ober 
gangs- und Schlußvorschriften) gelten für alle datenverarbeiten 
den Stellen, Der zweite Abschnitt betrifft die Datenverarbeitung 
der Behörden und sonstigen ö f f e n t I ich e n Stellen, der dritte 
und vierte Abschnitt regeln dagegen die DatenverarbeHung 
nie h t - ö f f e n t I ich erStellen. Die größten Schwierigkeiten 
zum Aufbau des Gesetzes bereitet die Abgrenzung dieser beiden 
Abschnitte zur Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen. Gilt' 
z. 8. für einen Industriebetrieb, ein Lahnrechenzentrum, eine Aus 
kunftei, ein Marktforschungsinstitut der dritte oder der vierte 
Abschnitt? 

7) Wenn den Gesetzgeber ein Vorwurf trifft, dann der, daß es ihm nicht 
gelungen Ist, das Gesetz verständlicher zu fassen, und er die neu 
entwickelte Gesetzcebunqslehre (vgl. dazu z. B. NOLL, Gesetzgo 
bungslehre, Reinsbek bei Hamburg, 1973) zu wenig beachtete. 

8) Unter anderem dadurch unterscheiden sich die seriösen Institute 
von den unseriösen Gesellschaften, die keine Markt- und Sozialfor 
schung im üblichen Sinne betreiben. Der Internationale Codex für 
die Praxis der Marketingforschung hebt den Schutz der Anonymität 
des Befragten als bedeutendsten Grundsatz der Marketing-Forschung 
hervor. Der Arbeitskreis Deutscher Marktforschungsinstitute e. V. 
(ADM) und der Bundesverband Deutscher Marktlorscher e. V. (BVM) 
hab,· .us die beiden zustandiqen Verbande jede Ausnahme zu diesem 
Grundsulz ausdrücklich ausgeschlossen. Der Befragte soll sich dar 
auf verlassen können, daß er anonym bleibt: was er geantwortet hat, 
dient nur der Feststellung eines Gruppenverhaltens oder einer 
Gruppeneinstellung, nicht etwa dazu, gleich .oder später wiederzuge 
ben, was eine bestimmte Person erktä: t hat. 

') Vgl. § 2. 
10) lnsbes. 33 ?5 [I'1'i ~? 1 ~ 

So stehen - vgl. das Beispiel oben 3.1. - die §§ 26, 27 Im dritten 
Abschnitt, für Markt- und Sozialforschungsinstilute gilt jedoch grund 
sätzlich der vierte Abschnitt"). Der drille Abschnitt hetriltt, vgl. die 
Abschnittsübersctiritten und § 1 Aus. 2 Satz 1 Nt. 2 und 3"), dis 
Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen für e I !J e n e Z w e k 
k e ", der vierte Abschnitt dagegen die "geschätt,rnaßige Datenverar 
beitung nicht-öffentlicher Stellen für f rem deZ w '" c k e ". 
Das Gesetz unterscheidet somit - grob skizziert - danach, ob 
die Datenverarbeitung als solche für das datenverarbeitende Un 
ternehmen erfolgt (dann dritter Abschnitt) oder tür andere (dann 
vierter Abschnitt). Daß die Unternehmen letztlich immer mit der 
Datenverarbeitung ihre eigenen Unternehmensziele verfolgen, 
Insofern stets "tür eigene Zwecke" handeln, hat der Gesetzgeber 
(bewußt) negiert. Hier werden voraussichtlich immer wieder Miß 
verständnisse auftreten. 
ln Seminaren zum Bundesdatenschuu qcsetz kommt es andererseits 
wiederholt vor, daß der - bereits erfahr ene - Reterent vorträgt: "Der 
Arzt verarbettet die Daten des Patienten nrcht als Selbi.tzweck. sondern 
zur Heilung. Der Einzetnandelskuutrnann ~dmmett Dollen über seine 
Kunden nicht als setbstzweoc, sondern zur Fürderunq des Absatzes. 
Die Datenverarbeitung ertolgt also nie h t "f ure I 9 o n e Z w e k - 
k e" (so daß nach der Abscnnittsübcrschntt [Jn,j d.JIfl Wortlaut des § 1 

1') Vgl. weiter in dieser Nr. und unten 33.2S 
für die Institute und alle anderen "nicht-öffentlichen Stellen" ge 
winnt der zweite Abschnitt (Datenverarbeitung der öffentlichen Stei 
len) aber selbstverständlich dann Bedeutung, wenn sie von öffentli 
chen Stellen Daten beziehen. In diesem Zusammenhang stehen die 
heftigen Auseinandersetzungen um die Streichung des § 8 Abs. 2 
alter Fasung während des Gesetzgebungsverfahrens. § 8 Abs. :1 sah 
vor, daß öffentliche Stellen aul jeden Fall sog. freie Daten (Namen, 
Titel, akademische Grade, Geburtsdatum, Beruts-, Branchen- oder 
Geschäftsbezeichnung, Anschrift, Rufnummer) weitergeben dürfen. 
Oie ersatzlose Streichung des 8 Abs. 2 dürfte sich Jedoch nicht so 
gravierend auswirken, wie das getegentlich befürchtet worden ist. Im 
Gesetzgebungsverfahren war man sich bspw. einig, daß die Obermitt 
lungszulässigkeits-Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 a. F., § 11 Abs. 1 
neue Fassung für Markt- und Sozialforschungsinstitute erfüllt sind. 
Für die anderen Branchen können entsprechende Rückschlüsse 
gezogen werden. Es wurde ausdrücklich besprochen: Meist wird die 
übermittlung der Daten durch öffentliche Stellen an die Institute •. zur 
rechtmäßigen Erfüllung der In der Zuständigkeit der übermittelndert 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich" sein. In den übrigen Fällen 
1st, Jedenfalls In aller Regel, die zweite vom Gesetz genannte 
Voraussetzung erfüllt, nämlich: die "übermittlung ist zulässig, soweit 
der Empfänger ein berechtigtes rnturesse an der Kenntnis der zu 
übermittelnden Daten glaubhaft macht und dadurch schutzwürdrqe 
Belange des Betrottenen nicht beeinträchtigt werden." Denn die 
Verwertung der Daten zur Sozial- und Marktforschung stellt grund 
sätzlich ein berechtigtes Interesse dar; und schutzw(Jrdige Belange 
des Betroffenen werden In der Regel nicht beeinträchtigt, jedenfalls 
dann nicht, wenn die Daten anonymrsiert werden. 
Bei der Ausleg'ung solcher" Tatbestandsmerkmale wie "glaubhaft 
machen" und .berechtigtes Interesse" gewinnen übrigens zwei häu 
fig übersehene Rechtsgrundsätze besondere Bedeutung: 
1) Dem allgemeinen Sprachgebrauch geht ein besonderer Sprachge 
brauch des Gesetzes oder der dem allgemeinen [unsuscnen Sprach 
gebrauch zu entnehmende Wortsinn vor. Im Ein70lfall kann also 
bspw. die Glaubhaftmachung im zlvllprozessu.ncn verrahren interes 
sant werden. Vgl. zur Rechtsmethodik: lARENZ a.a O. S. 310 f .. 332 f. 
et pass.: ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis: SCHWEIZER, BB 
1968, 1490 f. 
2) Die Rechtsanwendung muß grundsätzlich die Wu, tvorstellung der 
Allgemeinheit und der beteiliglen Verkehrs kreise beachten, vgl. 
SCHWEIZER an dem in Fußn. 34 a.O.: S. 396 ff., unter Nr. 32. Im 
Einzelfall kann sich deshalb Empirische Rechtsforschung empfehlen. 

11) § 1 Abs. 2 Satz 1 lautet: 
.Dieses Gesetz schützt personenbezogene Daten, die 
1. von Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen (§ 71, 
2. von natürlichen oder juristischen Personen. Gesellschaften oder 

anderen Personenvereinigungen des privaten RllCllls fur eigene 
Zwecke (§ 22), 

3. von naturltchan oder juristischen PI'I,onen, Ge!.e.rschaften oder 
anderen Personenvereinigungen des privaten H"'.'lts geschäfts 
mäßig für fremde Zwecke li 31) 

In Dateien gespeichert, gelöscht oder aus Dateien ubermittelt wei 
den.' 
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Abs. 2 Nr. 2 lind 3, .Datonvernrboitunq fiir eigene Zwecke", ge,nde 
nicht der dritto Abschnitt Anwendung lände)"). 
Besseren Aufschluß über diese oll schwierige und fur die betrieb 
liche Praxis so wichtige Unterscheidung zwischen Datenverarbei 
tung. für die der dritte Abschnitt und Datenverarbeitung, für die 
der vierte Abschnitt gilt, gibt die Regierungsbegründung zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung. Zum Anwendungsbereich 
des dritten Abschnitts führt sie zu § 16 (jetzt § 22) aus"): 

"Maßgebend für die Zugehörigkeit zum Anwendungsbereich dieses 
Abschnitts ist der Zweck der Datenverarbeitung. Die Vorsenruten 
dieses Abschnitts gelten in allen denjenigen Fällen, in denen die 
Datenvorarbeitunq nicht als Selbstzweck ausgeübt wird - solche 
Fälle werden im vierten Abschnitt geregelt -, sondern als Hilfsmittet 
zur Optimierung der Erfüllung der Geschäftszwecke oder Ziele des 
Anwenders, die nicht in der Speicherung oder Weitergabe oder der 
sonstigen Verarbeitung von personenbezoqenen Daten bestehen. Es 
handelt sich also hauptsäcnl'cn um Daten über Lretcranten, Kunden, 
Klienten, Patienten, Arbeitnehmer, Mitglieder usw., die von Wirt 
schafIsbetrieben, Dienstletstunqsuntcrnctunen, Krankcnhausern, Ar 
beitgebern, Verbänden usw. verarbeitet werden." 

Zum I\nwendungsbereich des vierten Abschnitts erklärt die Re 
gierungsbegründung15) zu § 23 (jetzt § 31): 

"Die Vorschritten des vierten Abschnitts gelten nach diesor Bestim 
mung für die Datenverarbeitung im rucruötrentucnen Bereich, soweit 
Personen, Gesellschatten oder andere Personenvereiniqunqen des 
privaten Rechts personen bezogene Daten geschäftsmäßig tür Drille 
verarbeiten. Es handelt sich dabei um drei Fallgruppen, die unter 
schiedlich zu behandeln sind. Sie werden 111 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 
umschrieben. Maßgebendes Kriterium fur die Anwondung des vierten 
Abschnittes ist die Zweckbestimmunq der Datenverarbeitunq tür 
Dritte. Sofern die Daten primär für eigene Zwecke verarbeitet und 
daneben auch an Dritte weitergegeben werden, handelt es sich um 
Fälle des dritten Abschnittes (vgl. die Begründung tu § 16). Soweit 
Stellen, deren Geschäftszweck die Datonvernrbertunq für Dritte ist 
(z. B. Auskunfteien), ;.lUch Datenverarbeitung für Interne Zwecke 
betreiben (z. B. mit Daten über Kunden oder Mitarbeiter), kommt der 
dritte Abschnitt zur Anwendung. 
Nach Abs. 1 Nr. 1 gelten die §§ 24 bis 27, 30 und 31 (jetzt §§ 32 bis 35, 
39 und 40) dieses Abschnitts für die dort genannten Personen und Stei 
len, die personen bezogene Daten geschaftsmäAig zum Zweck der Wei 
tergabe in Dateien speichern und als solche weitergeben. Eine Verän 
derung oder sonstige Verarbeitung dieser Informationen steht der An 
wendbarkeit des Absatzes 1 dann nicht entgegen, wenn deren Qualität 
als personen bezogene Daten (vgl. hierzu die Legaldefinition in § 3 
Abs. 1) dadurch nicht verloronqent Hierunter fallen z. B. Auskunfteien 
und Detekteien. 
Nach Abs. 1 Nr. 2 gelten die §§ ?8, 30 und 31 (jetzt §§ 36, 39 und 40) 
lür die Stellen, die personen bezogene Daten geschäftsmäßig zum 
Zwecke der Veränderung und Wf'itf'rgöbe in Dateien speichern, sie so 
verandern (insbesondere anonymisieren oder aggrcgieren), daß ihre 
Qualität als personenbezogene Dill n verlorenpeht und diese neuen 
Daten weitergeben. Dazu gehbren l. B. Markt- oder Melnllngsfor 
schungsinstitute. 
Nach Abs. 1 Nr. 3 gelten die §§ 29 bis 31 (jetzt §§ 37 bis 40) für die 
Stellen, die personen bezog uno Daten geschriftsrnaßig fur andere Per 
sonen und Stellen in Dateien speieher n, verändern oder sonst verar 
beiten, das sind z. B. Lonnrechenzentrcn: ausgenommen sind die 
funktionell der öffe'1l1ichen Hand zuqonör igen Stellen, auch wenn sie 
in privater Rechtstorrn betrieben werden." 

3,3,2. Beispiele zur Abgrenzung des Anwendungsbereiches des 
3. und 4. Abschnittes des BOSG 

3.3.2.1. Anwendung beider Abschnitte für verschiedene Tätigkeiten 
etnes Unternehmens: 
Die soeben angefÜhrten Zitate aus lh:' Reqierunqsbeqründunq 

13) Die Sprachschwierigkeiten werden caourcn noch vergroßert, daß 
das Gesetz zum Beqriff .,speichernde Stelle" bestimmt: 
"Im Sinne dieses Gesetzes ist speichernde Stelle jede der In 
genannten Personen oder Stellen, die Daten iur sich selbst speichert 
oder durch andere speichern läßt." 
Der Gesetzeswortlaut geht demnach davon aus, .daß eine Stelle "für 
sich selbst", ;euoch "für fremde Zwecke: speichert. Vgl. dazu auch 
unten FN 49. 
Vgl. zu ähnlichen Sprachschwieriqkeuen auch unter FN 21. 

14) A.a.O. S. 27 r. Sp. unten. 
15) A.a.O. S. 29. 

erwähnen bereits: der vierte Absr.nnitt gilt bspw. lur Markt- lind 
Meinu nqstorsch u ngsinsti tute, LOhn rnchenzontr en. A usk u n ttcien 
und Detekteien. verarbcucn diese Unternuhrnun (lagegen [Jute" 
nicht für einen Dritten, sondor n primar für Sich selbst, so flehte" 
sich Ihre Pllichlen und Rechte nach dem dritten Abschruu. 
Sowert diese Unternehmen zum Beispu-l Daten über Ihre Arbeit 
nenrnor oder über ihre Kunden verut beiten. muß sich diese 
Datenverarbeitung - wie für alle anderen Betriebe, z. B. Indu 
strieunternehmen, auch - nach dem dritten Abschnitt ri hten. 
Dementsprechend stellt die Regierungsbegründung fest"): 
"Soweit Steilen, deren Geschäüszwcck die Datenvor .irbortunq für 
0, itte 151 (z. B. Auskunfteien), (H'Gh Datenvorarbenunq für interne 
Zwecke betreiben (z. B. mit Daten übor Kunden oder MltA,be,ter), 
kommt der dritte Abschnitt zur Anwendung." 

3.3.2.2. Verarbeitung der Daten für eigene und tür fremde Zwecke: 
V rarbettet das Unternehmen die pcrsoncnbczoqonon Daten ,0- 
wohl für eigene Zwecke als auch für Dritte - z B wenn 'S 
Kundendaten für sich verarbeitet, diese aber auch weitergibt - 
kommt es in der Regel darauf an, ob die Daten p r i m ä r iür 
eigene Zwecke oder pnmär für Dritte verarbeitet werden. Je 
nachdem gilt grundsätllich der drrtte edel' der vierte Abschnitt; 
es gelten dann nicht etwa beide Abschnitte. Die Regierungsbe 
gründung führt dazu, wie ebenfalls bereits erwähnt, aus"): 
"Sofern die Daten primär für eigene Zwecke verarbeitet und danoben 
auch an Dritte weitergegeben werden. handelt es Sich Um Fälle t1()S 
drutcn Abschnitts (vgl. die Begrul1dung 111 § 1(;)""). 

3.3.2.3. Betriebliche Forschung 
Aufschlußreich ist auch: für die sog. betriebliche Marktforschung 
und andere betriebliche Forschunq gilt nach bisher allgemeiner 
Meinung der dritte, nicht der vierte Abschnitt. "Maßgebendes 
Kriterium für die Anwendung des vierten Abschnitts ist (wie 
erwähnt) die Zweckbestimmung der Datenverarbeitung für Drit 
te"19). Die betriebliche Forschung verarbeitet jedoch - anders 
als die Institutsmarktforschung - die Daten grundsätZlich nicht 
für Dritte, "sondern als Hilfsmittel zur Optimierung der Erfüllung 
der Gesetzeszwecke oder Ziele des Anwenders">'). 

'6) A.a.O. S. 29. 
17) A.a.O. S. 29. 
18) Die Regierungsbegründung erklärt nicht ausdrücklich, daß Entspre 

chendes für den umgekehrten Fall gelte, also für den Fall, daß die 
Daten primär zur Weitergabe an Dritte verarbeitet werden. Wie 
immer, muß nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes entschieden 
werden. Sinn und Zweck t1flS Geselzes zur Unterscheidung der 
lwendungsbereiche des (1, I 11 und vierten Abschnitts Ist - soweit 

111er zunächst von Bedeutung - unbestritten, daß die Datenverarbei 
tung für eigene Zwecke andere Rechtsnormen zum Per sö nlichketl s 
schutz erfordert als die ungleichartige Dntonverarbeitunq für Drille, 
Das bedeutet in diesem konstrulerton Beispiel: 
Ein Marktlorschungslnstilut fuhrt fur eine Bank eine Studie zur 
Entwicklung der Konditionen für bestimmte Kreditarten durch; es 
vorwortot die Studie jedoch auch fur eigene Dispositionen. onno 
den Auftrag der Bank hiltte nas Institut die Studie jedoch mch: 
durchgeführt Erfüllt das Insutut die Voraussetzungen dor §§ 31 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2, 36 (Anonymisierung der Daten\, so reichen die §§ 31, 
36 zum Porsönlichkeitsschutz aus. Es mach' vorn Sinn und Zweck 
des Gesetzes her keinen Untersch.ud. ob .t.o Studie nur für die 
Bank durchqetüh-t wird, oder ob das Institut auch - nebenbei - von 
der Studie profitier\. 
Vom Sinn und Zweck des Gesetzes her wird man dementsprechend 
auch für den Einzelfall überprüfen mussen, ob die Regierungsbe 
grundung generell gehalten werden kann, also die Erklarunu ,.So 
fern die Daten primär für eigene Zwecke verarbeitet und daneben 
auch an Drille weitergegeben werden, handelt es sich um Fälle des 
dritten Abschnitts." Gewiß wäre das Gesetz einfacher zu handhaben, 
wenn man immer nur einen Abschnitt anwenden mußte. Es Wird 
jedoch unbestritten sein, daß im Zwe,fel der - vom Gesetz ange 
strebte - PersonllchkeitssctlUtz dem Bedürfnis nach Rechtssicherl1elt 
vorq«: ,1 Die historisch-teleologische Auslegung (vgJ. LARENZ, Me 
thouenrcnre der Rechlswissenschaft, 3. Aufi., S. 315 ff.) steht der hier 
vertretenen Ansicht nicht eruqeqer. Denn die Regierungsbegründung 
läßt keine eindeutige Regelungsab rchl erkennen. 

19) Regierungsbegründung a.a.O. S. 29. 
20) Regierungsbegründung a.a.O. S. 27. 
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3.3.2.4. Übertragung von Täloqkeiten auf andere Konzerngesellschaftl'n 
An den Ausführunqen 332.3. ändert sich grund ;<tlzlilli .iuch 
dann nichts, w"nn die b,)!t iobl! IH) ~ Orf.CI1Ung gesl'lhchllH:>)\'cltl 
lich ausgeglieocrl und im Auftrag anderer Konzcrnqr-satl chatten 
tätig wird. Üblicherweise wird (11",;e Problernatik rucht für dia 
betriebliche Forschung, sondern fur Konzernrecnenzontren erör 
tel t. Für Konzernrechenzentren ist man sich erniq, daß speichern 
de Stelle das beauftraqende Konz -ruunternehmen, nicht das 
ausgegliederte Konzeuuechenzentruru Ist und eine Übermittlung 
der Daten vom Konzer 111 echenzentrum an das beauftragende 
Konzernunternehmen kerne Übermittlung an Dritte un Sinne des 
BDSG darstellt, so daß de·r vierte Abschnitt nicht qrlt, Die An 
wendbarkeit des dritten Abschnitts kann also nicht dadurch 
umgangen werden, daß das betriebliche Rechenzent. um jurlahsch 
im beschriebenen Sinne .verselbständlqt" wird. 
FÜI" dre betriebliche Forschunq gilt nichts anderes .. Die Anercht 
ZI/r Einordnung der Konzc-nu ochenzentrou geht aut (lie Be!lllif3- 
besummunqen der Nr. I I,nd 2 des § 2 Abs. 3 zur uck DiC'<;H I, jcn 
allgemein fest, daß Dritter Im Sinne des BDSG nicht ist, wer irn 
Auftrag für eine andere Stulle - also z. B. für ein Konzernunter 
nehmen - speicher I"). 
Verarbeiten Konzernunlernehmen - in getrennten Autträqen - 
Daten dagegen sowohl Iur andere Konzerng sollschattan als 
auch für Drilte, gilt cinmut für sie der dritte Abschmtt (soweit sie 
für Konzerngesellschaften arbeiten) und einmal der vrei to Ab 
schnitt (soweit sie für Dritle arbeiten)"). 
3.3.2.5. Scheinprobleme zur Abgrenzung beider Abschnitte durch Ver 
kennung der gesetzlichen Begriffe, bspw. der Begriffe personenbeloge 
ne Daten, speichernde Stelle, Dateien 
Sclleinprobleme zur Abgrenzung beider Abschnitle sind bereits 
aufgeworfen worden. 

So haben bspw. Verb.indo in der letzten Phase dos Geselzge 
bunqsverfahrens bcturcntot, es könne die 1v'\)I'lung vertreten 
werden, für MarkT- und Sozrallorschunqslnatttuu. !leite nicht der 
vierte, sondern der dritte Abscnnitt, soweit die fnslltute Daten zur 
Wahrscheinfichkeitsauswahl. die Praxis spricht von Zufallsauswahl, 
erheben"). 
Auf den ersten Blick erscheint diese Überlegung bestechend 
oder wenigstens diskutabel. Denn bel den verschiedenen Han 
dornverfahren werden tatsdchllch Haushaltsadressen ermittelt; 
diese Haushaltsadressen verbleiben im Institut und können im 
mer wieder vom Institut verwendet werden. Handelt es sicll hiN 
nichl um eine "Datenverarbeitung für eigene Zwecke" (i. S. des 
dritten Abschnitts)? 

21) Vql. oben Fußn. 9. NdCh dem Gesetzesworllaut kann man allerdings 
zagem: läßt nicht bspw. auch die Bundesregierung, wenn sie durch 
ein Markt- oder S07ialf,Hschungsin5tltut eine Studie durchführen 
lilfll ... durch andere spcld,ern"? Und Wild dann das Institut nicht "in 
den Fallen der Nr. 1 111' liellungsbereich dieses Gesetzes im Auftmg 
tat'g"? Die Institute 5PIl" hen dementsprechend Ja auch immer von 
ihren "Auftraggebern". Mdn l'lt sidl Jedoch einig, daß § 2 Abs. 3 so 
n,,'l' verstanden werden solt. Die §§ 31 Abs. 1 Salz 1 Nr. 2, 36 waren 
sonst gegenstandslos, IIn wesentlichen jedenfalls. 

22) Man wird allerdings im Einzelfall überprüfen müssen, oh nffene oder 
versteckte Gesetzesllk~l'n (vgl zur Rechtsrnethodik LAR!:NZ a.a 0., 
S. 354 ff.) vorliegen. Ein Beispiel: Gilt der dritte Abschnitt auch dann, 
wenn die Konzernmarktforschungsgesellschaft nachweisen kann. daß 
sie Daten auch, n andere Konzerngesoilschaften nur In anonymisierter 
Form übermittelt? Maßqeblich für die rechtfiche Klärung ist, wie 
immer, "der d. " Gesetz zugrunde liegende Regolunqsplan" (LA 
RENZ a.a.O.). In der Praxrs wichtigstes Prinztp zur Ermittlung des 
dem Gesetz zugrunde liegenden Plans ist der Grundsatz der Gleich 
behandlung des Gletchsrnniunn (vgl. 711 diesem Grundsatz LARENZ 
a.a.O. S. 359; Anwendungsbeispiele, vgl. bei SCHWEIZER, BB 1968, 
S. 1490 und Goltdammers Arcrnv 1968, 81 ff., 83 sowio bei SCHWEIZERI 
M -L. HELORICH, WRP 19,5. 25 ff., u. a. unter Nr. 24). Rechlsmetho 
disch wird in diesem Zusanunenhanq auch die Frag" .nteressant wer 
den, ob es sich (noch) um AI ,Iegung oder um Lück('nilusfullung han 
den, vgl. zur I\IHJrelllUf1q LARENZ 11.8.0. $. 332, :;O~ I . 3!lO: der mög 
liche Wortsinn (dit) 13od"IIIt.Il!J 1111 SprArhg ibt auch] Ud.ie'{ die Grenze 
der Auslegung. Vgl. (u'l1or ,,,' '.1 4 

23) Vgl. die von DR. WRO 'lKA 11AW) in der öftentliClltln Anhörung vom 
31. 3. 1976 abgegebenen Erklarungen 

Pressnarukel [,!lId so weit qeqanqen, aus rJl".;{'f .. 1'I.Jul',n',ltl~ dun 
sCIl::.JIIOII('III'r! ~1·tJluB III liehen, die Mi:ukt- und ~l)lld/f(J'~rJIlH OIHI1I:11 
littet I dUII BJ)~){~ ul« 1IIItJiJl kt'lruj OLJlt 11 lur W.III',){ hHlnli(.;hh.att' .ius 
wolhl mehr erhoben. ::;v 111,,11 e" U~fJw. ullcn l.1"·,I,, .• .n A ' I"). 

keine Zwei lei d.ir.in, <hlJ das neue B"I' I<·.n ,kl ,(.11111/ fC'~"1l 
~'W.I die Erstellung UHlfl! FLllldom StldqHOht;; unlltuqlll.t, 111 t .nen 
Wild scnon das listenlllillll[lt: I rtasson von Arn e-sen - etwa erner 
SII.lile oder eines Blocks _. zur ~pulcren AuswoJlll 0''' 7.IJ beu. ."n 
t!t'lI Ildllsllültu Ist im Sumo des neuen qF)planl"fI (~,""et/e~ el!lll 
lJIl/'''c,s~igc Handlunq Ls 1,IßI SILl! voraussehen. rl Iß >lie Mltar!J')l{c( 
df'1 qcplantcn Dak',,·chlllzboilÖrJe dann Stamm('F'~t IH:o Doutsctilands 
M,lfktloJscllUngslnstltlliell sein werden." 

Das Scheinprr I.JI rn, das in sachucn glelchpr W,'ISt! für [ode 
datenverarbeitende Stelle. IIlclll nur tur Markt- und Sozrallor 
schunqsrnstilute. auttruton k.mn: die erhobenen Dalen slr.II)Il 
nämlich kerne personenbczo-jum.n Daten dre d, ') ,Gesetl zum 
Schutz vor Mrßbr.iuch rH',s()llf'nhf17o(j('IWI [Jalr'n h>~1 der Datr-n 
vorarbertunq" U!I,,::.sell Will, (1.1r f),d 11'''1' dlltt,'r oder vi, rl(:r 
Abschnitt stellt 'ildl ',Ollllt, V,;J':; dill rl hobunr, von Ilallsh,dts 
adiesven anbcuuu, uberhuupt mcht. I:rlctOt wernon Haushalte. Dur 
Familienname dient nur der uossoren lrlunutikat.ou Es konnte 
bsr.w genauso aulqcnornmnn werden: Gartenatlee 19, Erdqe 
schon. 1. Türe r chts. Dcshnlb kann auch mrt soq Nachtolqa 
haushaltcn ljf .irbertet worden. lieflt Familie MiJII,!( aus und 
Fnrrutie M~It'r ein, dann tinder I sich Iur das Auswahtvertahron 
nichts. Personenhezogene Daten sind jüdot;h, wie erwähnt, 
nach § 2 Abs. 1 nur .Elnzelanqabcn übcr per sönhche ortor 
sachliche Ver haltntsse einer bectlrlllllt':11 o(h~1 nestunmbarcn na 
türlichen Person (Bett ottener) " 

Daten über Haushalte sind damit grundSätzlich keine personen 
bezogenen Daten. Die Begründung zum Regierungsentwurf stellt 
dementsprechend ausdrucklieh fest"). 

"Der Entwurf schützt nur Daten über naturlir ile Personen, obwohl 
rucht zu verkennen ist, daß ,,"eIl luristisr.ho Personen (I. B. K"PII,ll 
ges,," icharten oder eingetragone Vereine) oder rucht-rechtstahrqu 
Personengruppen, Z. B, offene Handelsqesetlschalten oder auch 
Wohngemeinschaften) über einen Innonborcich vertüqen, der gegen 
über dem Informationsbedürfnis Dritter SChutz ver dient. Weil aber 
dieser Bereich gesot7geberisch kaum faßbar ist lind die Praktlkabut 
tat des Entwurfs beerntrnchtrqcn könnto. hat die Buncesreqrorunq 
darauf verzichtet, diese Personengruppen als Schutzobjekt mit autzu 
nehmen"26). 

Im übrigen werden die Haushalte auch nicht in Dateien gespei 
chert, §§ 1 Abs. 2 Satz I, 2 Abs. 2 Nr. 1, Abs, 3 Nr. 3. Haullg wird 
übersehen. daß das Gesetz nur personenbezogene Daten schutzt, 
"die i n Da lei engespeichert, verändert. geföscht oder aus 
Dateien übermittelt weiden." (§ 1 Abs. 2 S. 1 d. E.) Im Sinne des 
Gesetzes "ist €fine Datei 9ine qleichartlq aufgebaute Sammlung 
von Daten (MehrzahlI), die nach beslimmten Merkmalen ert.ißt 
und geordnnt, nach anderen be-stimmten Mnrkrnalen umqeordnst 
und ausgewertet werden kann" (§ 2 Abs. 3 Nr 3). Es muß sich 
also um eine Sammlunq von Daten handeln. dro 

- nach bestimrntan Merkrnalen erlaßt und geordnet 
und 

- nach anderen bestimmlen Merkmalen urnq ordnet Lind ausge 
wertet werden kann. 

24) Vom 16 2. 1976. S. 9. 

2» A a 0 S. 19. 

2&) M:ln könnte noch daran denkon zu nrqumentioron- wenn der 
Haushalt aus nur einer Person besteht. wird kein Datum über eine 
Personengruppe, sondern eben über orno naturhche Person erlaßt 
lind damit ein parsonenbozoqnnos Datum verarbeitet. Aus dem 
Datum muß jedoch wenigstons unmittelbar hervoruohen, daß es oine 
.. F.:IIl/l'lvllgl1be über persönliche oder sachticru- ,f",hältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaran natürlichen Person " enthält. Eine 
andere Auslegung würdE: den Uogen überspannen. Der Sinn und 
Zwr- •. k <Jus Gesetzos (V'll. ob •. n Nr. 2) variOle das erforderliche Maß, 
wo lIe rnan ihn so weit fa~',on. daß er auch Daten sehutzt, aus 
denen sich nur rrunetbar persor.enbezoqene, tliigome,n zlIgängllcho 
ElIlzelangaben lesen lassen. 
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Die Haushalte können Jedoch nlchl "nach anderen beslimmten 
Merkmalen (sinnvoll) umgeordnel und ausjjewurtet werden""): 
Im Einzelfall muß terner darauf geaclltet werden, daß der Begriff 
.Speichern" verlangt, daß die Daten für eine gewisse Zeit erhalten 
bleiben müssen. Die Regierungsbogründung stellt klar'I). 

.Der Begriff ,Speichern' beschrankt sich auf den Vorgang der 
Aufbewahrung der Daten 11 u f g 0 w iss e 0 aue r, er umfaßt also 
nicht den Fall, daß Daten nur zu einem bestimmten Zwock (z. B. 
Auttraqsabwicklung] In dem Kernspeicher der EDV-Anlage aufgenom 
men, verarbeitet und sodann wieder qelöscht werden." 

4. Gesetzeslückenw) 
4.1. Geselzeslücken hat der Gesetzgeber bewußt In Kauf genom 
men. Beispielsweise wurde bere.: am 4./5. 9. 1973 erörtert"): 

§ 32 erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen das Speichern 
personenbezogener Daten. § J:.! gilt nach § 31 Abs, 1 Satz 1 Nr. 1 
tür nicht-öffentliche Stellen, •. soweit diesr geschäftsmäß'g ge- 
-llchülzte personenbezogene Daten zum Zweck der Obermlttlung 

.oetcnern und übermitteln." § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erklärt 
dagegen § 32 nicht für anwendbar. Der Geselzeswortlaul erlaubt 
demnach unter bestimmten Voraussetzungen den Stellen, die 
personenbezogene Daten weitergeben. (. lJ Datenspeicherunq. 
und er enthält überraschenderweise keine Erlaubnisnorm für die 
Stellen. die dto Daten In anonymisierter Form weitergeben. Die 
Weitergabe personenbezogener Daten gefährdet das geschützte 
Persönlichkeitsrecht Jedoch weit eher als die Weitergabe anony 
misierter Daten. 
Folglich muß tür Stellen, die die Daten anonymisiert weitergeben, 
die Datenspeicherung erst recht erlaubt sein. Der Gesetzeswort 
laut drückt demnach das Gegenteil von dem aus, was er sagen 

27) Falls Im Einzelfall tatsächlich einmal doch I. S. des Gesetzes 
personenbezogene Daten In Dateien zur Wahrsd,elnlichkeitsauswahl 
gespeid,ert werden sOllien, gilt dennoch der vierte Abschnitt. Denn 
diese Daten weruen von den lnst'ruten nicht .für eigene Zwecke· 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 2), sondern .für fremde Zwecke gespeichert" (§ 1 
Abs. 2 Nr. 3;. nämlich für die Untersuchungen; oder mit den In 
§§ 22, 31 gewahlten Worten ausqedrückt: diese Daten dienen unmlt 
tolbar der Weitergabe von Daten und nicht nur als Hilfsmittel tur die 
ErtO!lung der Geschältszwecke oder Ziele des Instituts. Anders als 
mit den Daten über Kunden, Arbeitnehmer oder Mitglieder (In der 
Regierungsbegründung genannte Beispiele !ür Daten, für die Ab 
scrmttt 3 gilt) wird mit den Daten zur WU'lrscheinllchkoitsauwahl das 
- später übermittelte - Produkt herqestutlt. 
Dieses Ergebnis wird bSDW caourcn bestätigt: Würden die Institute 
Datun, die der Wahrschu"I,t vkeits.iuswahl dienen, an Ihre Auftrag 
geber weitergeben, dann wurde die Zu lässigkeit der Datenertassung, 
11150 der Datenspeictwrung. unbOSlrltten nach dem 4. Abschnitt 
beurteilt werden. Es handeue sie" dann um einen klassischon Fall 
des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. Die Institute würden .gesd,aft~maßlg 
goschützte personenbezogeno Di..\t n zum Zweck der Übernutttunq 
.pelche, n und überrmtteln." Dln Erfassung der Daten zur W{lhr 
IIchefnllchkeitsauswahl würde also - wenn man 9S mit der Ober 
achrift des vierten Abschnitts ausdrückt - eine .geschaftsmllßlge 
Datonverarbeltung nlcnt-öttentucher Stellen • für 1 rem d e 
Z w eck e· darstellen; oder mit dom Text des § 1 Ab!!. 2 Nr. '2 und 
1I formuliert: die Institute wOrden dann die Daten .gesch<lft~rnäßig 
tür fremde Zwecke In Dateien spelchern" und nicht .fur eigene 
Zwecke". Der Umstand, daß der Auftraggeber die Daten zur Wahr 
.chelnllchkeltsautlwahl nicht mltgel!efert erhält, lindert Jedoch den 
Zwec.k der Datenverarbeitung als solcher noch nicht. Somit erfolgt 
das Erfassen von Daten zur Wahrschelnlichkf,. n'uswahl .für fremce 
Zwecke", Dementsprechend hllt auch noch niemand aus den Mlnl 
eterlen, der an der Ausarbeitung es Gesetzes mitgewirkt hat und 
.uf die hier erörterte Frage ang"sprochen worden Ist. die Malnung 
vertreten, fOr die Markt- und Sozial orscnunastnstltute gelte Insoweit 
der dritte Abschnitt. 
Es würde Im Obrlgen auch Oberraschen, wenn das Gesetz zwar 
einerseits bewußt ein" SonderrflgtJ;llng getroffen nätte, die die 
.pe1'e'!6.' Verhllltnisse auf dem Geb'et der \ilarlct- und soztatror 
• dl' "0 berücksichtigt und "ndet rSbits elnt·n woeentliCh(ln Tell 
dieser Markt- und Sozlalforachung .p.,r Zufall· ohne frgftndAlnen 
Hinweis In einem anderen Absc! nltt ertuBte. 

.) Vgl. auch oben Fu6n. 22. 
11) .Management-Seminar" In Frankfurt, Hauplreferent Ministerialrat Dr, 

Herbeit AUERNHAMMER. 

will. Wenn § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 nicht auf § 32 verweist, kann 
das nur bedeuten, daß das Gesetz lur d,e tri § 31 Abs, 1 Satz 1 
Nr, 2 genannten Stellen und Tätigkeiten die Datenspeicherung 
generell, also ohne die in § 32 genannten Einschränkungen, 
ertaubt=). 

eine anfängli- Es liegt somit - rechtsmethodisch gesehen)l) 
che, bewußte und offene Gesetzeslücke vor. 
4.2. VorfassungswIdrIgkeit eInzelner Bestimmungen 
Wollte man annehmen, es liege keine Gesetzeslücke vor, entstün 
den im übrigen verfassungsrechtliche Probleme. Denn dann 
könnte man in die Problematik gerdten, die vermutlich für sämtli 
che WIrtSChaftszweige noch eingehend diskutiert werden muß: 
Wie ist zu verfahren. wenn öffentliche Stellen private Unterneh 
men dadurch behindern können, daß die privaten Unternehmen 
nach dem dntten und vierten Abschnitt stärkeren Elnschränkun 
gen unterliegen als öffentlich-rechtliche Stcllen?31) MuR das 
BDSG Insoweit für verfassunqswruriq erklärt worden? Mit ande 
tt n Worten: ist das BDSG insoweit verfassungswidrig. als es 
nicht-öffentliche Stellen, für die der dntte oder der vierte Abschnitt 
geiten, In der Datenverarbeitung stärker ernschränkt als öffentliche 
Steilen"'). und die öffentlichen Stellen dadurch eitlen Wettbe 
werbsvorteil erlangen? 
Solche sachwidrigen Wettbewerbsvollell(: schafft das Bundesda 
tenschutzgesetz. 
Die Regierungsbegründungll) betont zwar: •. Ein wirkungsvolles 
Bundesqesetz muß den Dat nschutz in der öffentlichen Verwal 
tung und in privaten Bereichen unter Berucksichtigung der jewei 
ligen Besonderheiten gleichwertig regeln. Auch dadurch werden 
Ungleichbehandlungen und Gesetzesumqehun-jcn vermieden." 
Und der Gesetzestext geht, was die Gleichbet1andlung öffentli 
cher und privater Stellen anbetrifft, weiter als der Im Jahre 1973 
eingebrachte Entwurf. § 22 (dritter Abschnitt) und § 31 (vierter 
Abschnitt) stellen nämlich •. öffentlich-rechtliche Unternehmen, die 
am Wettbewerb teilnehmen", den privaten Stellen grundsätzlich' 
gleich; aber eben nur öffentlich-rechtliche Unternehmen, nicht 
auch andere öffentliche Stellen. 
Ist aber bspw. ein Universitätsinstitut ein •. öttentltch-rechtüches 
Unternehmen. das am Wettbewerb teilnimmt •. ? Nach dem allge 
meinen Sprachgebrauch nichP·). Am •• klaren Wortlaut eines 
Gesetzes" findet jedoch die verfassungskonforme Auslegung ihre 
Grenze35), Folglich muß tatsächlich nicht nur nach einer verlas 
lungskonformen Auslegung, sondern Insoweit nach der Verfas 
sungswidrigkeit gefragt werden. Daß Umversltätslnstltute und 
tihn!lche öffentliche Stellen private Unternehmen behindern kön 
nen, Ist bekannt. Wenn man In dem oben erwähnten Beispiel 
b'elbt: ein Universitätsinstitut könnte. wenn auch erst nach erheb- 
Iu) Von den hier anqesprochenen Fragen zu unterscheiden ist natürllch 

Im EInzeIlall die Frage, ob Oberhaupt oin Oatenvorcrbettunqsvorbot 
und damit ein Bedürfnis für eine Erlaubnisklausal besteht, vgl. dazu 
unten Nr. 5. Was die Rechtsmathodik anbetnut. kann man aber nicht 
etwa schließen: dRS Gesetz geht otlensichtllch davon aus. daß 
Oberhaupt kein Bedürfnis lür eine Erlaubnisklausel vorliegt, weil das 
gr"ndsäl7liche Datenveramertunr verbot tur die In § 31 Abs. 1 Nr. SI 
elfdßten St"llen nicht ge!ten soll. Eine solche Argumentation wäre 
wirklichkeitsfremd. Das Gesetz betritt, auch was dia In § 3t Abs. 1 
S. 1 und 2 gonannten Stollen anbetrifft, bewußt Neuland. Es wird 
.Ich schon deshalb hüten, zu unterstellen, daß das Verbot des § $ 
nie die Speicherung von Daten erfassen könne, die später anonyrnl 
slort wercen. 

") V, I lARENZ a·.a.O. S. 354 fl.; SCHWEIZER/M -L. HELDRICH a.a.O. 
S. 27 ff. 

12) Weil der zweite Abschnitt wanlger einschränkt oder tür öffentlich 
re.ihtllcne Stb.len das BDSI3 Oberhaupt nicht gilt und keine anderen 
(lendesreclul.cnen) Vorschriften gleichwertige Einschränkungen fest 
legp.'1. 

"') Oder andere Stellen, für die der dritte und der vierte Abschnitt nicht 
golten . 

.') A.I'I.0. S. 20 r. Sp . 
•• ) Ob dlese persönliche Anstcnt des Vertassers zutrifft. kann die 

Emplrlscho I'lechtslorschung feststellen. vgl. dazu SCHWEIZER, Em 
pirische Hechtsforschung, Jahrbuch der Absatz- und Vtlrbrauc;hsfor 
schung 197b. S. 3961f. 

as) Vgl. LARENZ a.a.O, S. 329 f. 
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lichen Vorarbeiten und mit qroßcm Aufwand. Repriisenlaliverhe 
bungen durchführen. also uut den pr rvaten Markt- und Soz iallor 
schunqsinstitut. n konkurrieren. 
Somit kann es vorkommen, daß öffentlrche Steilen mit privaten 
Unternehmen konkurrieren, und das Bundesdatenschutzgesetz 
die Tätigkeit der privaten Unternehmen stark einseht ankt, die 
öffentlichen Stellen diesen Einschränkungen dagegen nicht un 
terliegen. So erklärt bspw. § 9 (zweiter Abschnitt, der für die 
öffentlichen Stellen gilt) die Datenspeicherung und -veränoerunq 
unter anderen Voraussetzungen für zulässig als der schon er 
wähnte § 32 (vierter Abschnitt). Nach § 9 "ist das Speichern und 
das verändern personenbezogener Daten (bereits) zulässig, wenn 
es zur rechtmäßigen Erfüllunq der in d, r Zuständigkeit der 
speichernden Stelle liegenden Au .aben erforderlich ist." 

Wirtschaftsrechtliche Hinweise 

Die Betriebe rnusson dagegen in rior R~gel ..• trunuer« voraussat 
zungen ertullen. § 32 vertangt, ddfl . r. '111 Gr und zur Annatune 
besteht, daß dadurch (durctl die Datenverarbeitung) sr.hutzwur 
dlge Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden .. 
Solche Einschr ankunqen der Privatwirtschart zugunsten öffentli 
cher Stellen sind Jedoch unter bestunrnten VoraUGSetl,,,,oen ver 
tassunqswidriq=) . 
- ._-- -_- -- --- - 
3.) MAUNZ-DÜRIG-HERZOG. GG, 4. AllII, RdN;- 57 ff ;u Art.-:2 -;;-ow,~ 

die Kommentierungen zu den Art. 3, 12, 14, 19 GG. Setbstverstandticn 
n,uß die f',oble'TIatik noch eingehend uberprult. I •• ", ~ull "(Ir auf sie 
t'ingewicscn werden. 
rur eine evtt. unterschiedliche Behandlung mcnt-öucnutcnor Stellen 
unteremander gellen diese Ubortequnqen entsprechend 

(Fortsetzunq Im nächsten Heft) 

Die Zahl der Insolvenzen im November 1976 
Nach Milteilunq dns Statistischen Bundesamtes wurden von den 
Amtsgerichten ,n, November 1976 insgesamt 775 Insorvenzverfah 
ren gemeldet; das sind 5,1% weniger als im Novembur 1975. Im 
Vergleich zum Vormonat belief sich der Rückgang sogar auf 
12%, 
Diese Entwicklung ist vor allem auf die geringere Zahl an 
Insotvenzen der übrigen Gemeinschuldner (Organisationen ohne 
Erwe'bscharakter, private Haushalte und Nach!ässe) zurückzufüh 
ren (Rückgang gegenüber November 1975 um 16,5% auf 202 
Verfahren). Die Zahl •. der Unternehmensinsolvenzen (573 Verfah 
ren) lag nur um 2 Fälle unter dem entsprechenden Vorjahreser 
gebnis. 
Von den 762 beantragten Konkursverfahren (einschI. 4 Anschluß 
konkurse) wurden 528 Verfahren mangels Masse abgelehnt. Oie 
Zahl der eröffneten Vergleiche belief sich im November auf 17. 
Für die Zeit von Januar bis November 1976 wurden 8563 Insol 
venzverfahren und damit 1% mehr als Im entsprechenden Zeit 
raum des Vorjahres registriert. \o1aßgeblich zu dieser En wicklung 
be;getragen haben die lnsolvenzen der übrigen Gerneinschuldner 
(2359 Fälle), die um 15,6% höher waren als Im Zeitraum von 
Januar bis November 1975. Oie Zahl der Unternohmcnsinsolven 
zon lag dagegen im gl,.dchen Zeitraum mit 6204 Verfahren um 
3,6% unter de-n entsprechenden Vorjahresergebnis. Auch in den 
Wirtschaftsbereichen lagen die Insolvennahlen für die Monate 
Januar bis November 1976 zum Teil unter dem Niveau des 
Vorjahreszeitraurnes. Im verar u ' enden Gewerbe waren es 1~40 
Verfahren (-11,1%), im Baueewe-be 1327 Verfahren 1-9,4%) und 
im Verkehr und in der Nachrichtenübermittlung 242 Verfahren 
(-3,6%). Daqeqen 'ao die Zah' der Konkurs- und Verq'eichsver 
tahr 'p 'm Diensttetstunqsbereich um + 4% (1542 Vertanren) und 
im Hd 1def um - '29% (10132 Fälle) hoh" 

Verbesserung dar Förderungsbedingungen für Arbeitsbe 
schaffungsmaßnahmen 
Der Verwaltunqsrat der Bundesanstalt für Arbeit (BA) hat am 
16.12.1976 die 2. Änderungsanordnung (ÄndA) zur Anorcnunq 
über die Förderung von A'I iememen f'Jaßnahmcn zur Arbeitsbe 
schaffung (bis zum lnkra't.r ~'('n des AFG: No'~tandsarbciten Im 
Rahmen der wertschaf!enden \r ';tslosenhirfe) aus M'tteln der 
BA (ABM-Anordnu'lg) v. :> 'i. 1~ 72 (ANBA 1972 S. 508) beschlos 
sen, die der Bundesrniniste- tur Arbei! und S07'alordnung qorn, 
§ 191 Abs. 4 des Arbeitsforderunqs G V"'GI cenchmigt hat und die 
am 1. 1. 1977 in Kraft getreten 1St. Die AnoA pa» die Förderungs 
vorschriften für Arbeitsbeschaffunqsmaßnahmen (ABM) an die 
veränderte Arbeitsmarkt- u .d Peschärtiquncssttuatloo an (§ 191 
Abs, 3 S. 2 AFG) und verfolgt vor allem r • ;el, schwer 

vermiltelbaren Arbeitslosen wenigstens zeitweise wieder Arbeit zu 
beschaffen. Durch Verbesserung der Förderungsbestimmungen, 
die in erster Linie die Förderungskonditionen betrifft, sollen 
private und öffentliche Träger zur Durchführung von ABM gewon 
nen werden. Die Änderung der ABM-Vorschriften ist daher im 
Zusammenhang mit den sonstrgen im Einvernehmen zwischen 
Bundesregierung und BA festgefegten Sonderprogrammen zur 
Verbesserung der Beschäftigungslage zu sehen. 
Die Beschäftigungshöchstdauer im Rahmen von ABM, bisher auf 
52 Wochen festgesetzt, kann aus arbeitsmarkt- oder soziatpollti 
schen Gründen überschritten werden, soll aber nach wie vor 
grundsätzlich nur so langB dauern, wie es zur Erreichung des 
sözlalpolltlscnen Ziels notwendig ist. 
Der ZuschuB zur Finanzierung der Arbeiten bemißt sich wie 
bisher nach dem Arbeitsentgolt. das den beschäftigten Arbeitslo 
sen zu zahlen Ist, doch Ist er zur Abgeltung der Beitragsanteile ' 
zur Sozialversicherung (SozV) und der Beiträge zur BA, die der 
ArbG für die zugewiesenen ArbN aufzubringen hat sowie der 
Betrage, die der ArbG im Rahmen eines Ausgleichssystems für 
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und für die Zahlung von 
Urlaubsentgelt zu leisten hat, Jeweils um einen gewissen Prozent 
satz zu erhöhen. Der ZuschuB kann entsprechend der arbeits 
marktpolitischen Bedeutung einer Maßnahme bis zur voll e n 
H Ö h e der Loh n k 0 s t engewährt werden. Er kann darüber 
hinaus bis zu 120 v. H. dl~~er Beträge erreichen, wenn der 
arboitsmarktpolitische Fördorungszweck sonst nicht erreicht wer 
den kann, insbesondere, WUHI die Gewahrung des Zuschusses 
die Beschäftigung langfrislig Arbeitsloser ermöglichen soll. 

Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher Verfahren 
Im Bundesoosetzbtatt I Nr. 141 vom 9.12.1976 S. 3281 H. ist das 
Gesetz zur vereinfachung und Bescilleunigung gerichtlicher Ver 
fahren (Vereinfachungsnovelle) vom 3,12,1976 verkündet worden. 
Das Gesetz zie.t darauf ab, das gerichtliche Verfahren zu rationa 
Usieren, zu verontachen und damit zugleich zu beschleunigen und 
die Gerichte zu entlasten. Als besonders wichtige Regelungen 
seien stichwortartig genannt: 
1. Konzentration des Verfahrens, besonders der mündlichen Ver 

'clJldlung. 
2. Verbesserung beim Urteil. 
3. Wirksamere Gestaltung der vorläufigen Vollstreckbarkeit von 

nichtrechtskräftigen Urteilen. 
4. Vereinfachung des Versäumnisverfahrens. 
5. Rauonalls'erunq des Mat1nverfahrens, die den Einsatz automati 
scher Datenverarbeitungsanlagen ermöglicht, bei zugleich ver 
bessertem Schutz des Schuldners. 
Das Gesetz tritt am 1.7,1977 in Kraft. 
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Rec!llS<lnWdlt Dr. Rollert SCIIWt!l/l'f, München 

Kernprobleme des Bundesdatenschutzgesetzes (Teil Il) 
(Fortsetzunn CIUS Heft 6 . Seile :<94) 

5. Das Dalenverarbeitungsverbot des § 3 
Bis zum Inkrafttreten des BOSG (BGBI. I S. 201) war lind ist es 
grundsätzlich zulässig, personenbezoqene Daten zu verwenden. 
Nur in Ausnahmefällen verbieten Rechtsnormen die "Verarbeitung 
personenbezogener Daten", so z. B. § 203, 204 StGB (Verletzung 
des Berufsgeheimnisses) und § 824 BGB (Kreditgefährdung), 

Der bereits oben") wiedergegebene § 3 geht dagegen von der 
grundsätziichen Unzulässigkeit der Datenverarbeitunq aus und 
formuliert bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein rnusscn, 
damit die Verarbeitung zulässig ist. Jede Erörterunq zum Daten 
schutz muß demnach ausdrücklich oder stillschweigend nut § 3 
beginnen. 

Soweit ersichtlich, sind dlCl Auslegungsprobleme zu § 3 II1lt am 
eingehendsten und für o e betriebliche Praxis msqcsamt <im 
aufschlußreichsten wiederum mit Beispielen aus der Markt- und 
Sozialforsc!1ung erörtert worden. 

5.1. Die Talbestandsmerkmale des § 3 

5.1.1. Die Markt- und Sozialterscher haben immer wieder darauf 
hingewiesen: 

"Echte Meinungsforscher verlangen nie eine Unterschrift. Wenn ein 
Interviewer eine Unterschrift vt)"~ngt, ist mit Sichorhar etwas 
faul"J·). 

§ 3 verlangt jedocM aut den ersten Blick gerade, daß der 
Befragte einer Verwertung des Interviews schriftlich zustimmt. 
Das Gesetz würde demnach etwas fordern, was nach den bisheri 
gen Erfahrungen gerade schadlieh wäre, auch f(,r den Betroffe 
nen, den das Gesetz schutzen will. Ocr Sinn und Zweck des 
Gesetzes würde also auf den Kopf gestellt. Wenn der Befragte 
einer Verwertung des Interviews schriftlich zustimmen müßte, 
würde sich das auch auf die luverlassigkeit der ORten und auf 
die Kosten verheerend auswirken-"). 

Liest man § 3 genau, ergibt s eh jedoch, daß der Befragte aus 
mehrsran Gründen nicht schriftlich zustimmen muß' 

5.1.2 Ausnahmen vom Dalenverarbeltungsverbol 

Die erste Ausnahme von Datenverarbeitungsverbot wird reoelmä 
ßig überlesen, nämlich § 3 Salz ~ NI. 1: 

Die VerMhcitung Ist zulassig, " .. «nn "dioses Ge~l'IL oder eine andere 
Hecntsvo-s. '1 ft Sil' j-l. laubt". 

37) Nr. 2. 
JO) "Welt am Sonntag" vom 7. W. 1973. 

J9) Ein Teil der Bevölkerung scheut sich davor, ein "i,I",ltslück zu 
unterschreiben. Wenn d 11 UnWrschrirt nicht unbedingt geleIstet wer 
den muß. werden sch diese Befragten vor einer Unterschrift drÜ!<. 
ken. Und zwar nicht atwa ocsha:b, wel' slo mrt der Verarbeitunp 3 
Interviews nicht einver.u.indon wären. Die vors.chtiqe ältere Dame 
bspw. hat ot- ochon r.el(,(;e~: Vertreter spiegelten vor, es handle 
sich nur um diese oder rono Bostätiqunq: 1I Wirklichkolt untcrzeich 
nete die Gutg:iiubige Ir "h GII1 Abonnement. So w'e diese Dame 
werden viele Eefragte über"egen: die Unterschrift nützt mir nlchts. 
sie kann mir höchatcua schaden. Wer weiß. ob nicht doch aine 
Leistunqspthcht otsteht. Also empüehtt nich, 'ür den Fall deI 
Falles", mehr zu ", .rachreiban. 
Aus dieser Unterschrtttsverweioerunq würden sich u. a. zwei Konse 
quenzen orgeben: die Kn"IE'n tur die Bofr.lgungen würden durch die 
Verweiqeruuoen mögliclll'lwci~a vrr,joppe't, jeoemaus gilrz CI neb 
ncn ortrcht. 0;", BellagunGen der Markt· und Sozta'Iorschunqsinatitu 
te waren WfJ ger zuvor lasslq Es versteht sier, von selbst. daß sich 
die Vorsichtigen nicht jeweils gleichmäßig auf die Zielgruppen 
verteilen. 

Das BDSG enthält eine ganze Reihe von Best.mrn.rnqan, ule die 
Datenverarbeitung unter bestimmten voraussetzunqen erlauben. 
Die wichtigsten sind die §§ 23, 24, 2~, 32, 33 und, für die offent 
lichen Stellen, die §§ 9, 10. 11. 
§ 32 legt bspw. für das Speichern von Daten, also für das hier bei 
der Befragung erfolgende "Erfassen, Aufnahmen oder Aufhewah 
ren von Daten auf ernern Datontraqer zum Zwecke Ihrer weiteren 
Verwendung"'O), fest: 

.. Das Speichern personenoezou-ner O"I"n I~t zuläsaiq, soweit kein 
Grund lUI Annahme besteht, (jaß dadurch schutzwürdiqa Helnnqa 
-Ies Betrottenon beeintrachligt wurden 

§ 32 gilt. wie bereits oben") ausgefLihrl, firt Stellen. die _. Wlf) / B. 
Auskunfteien _. die erfaßten Daten i11~ parsonenbezoqene Daten 
übermitteln"). Fur Stellen, die Daten anonymisrert übermitteln, 
fehlt überraschenderwnrse eine; entsprechende Erlaubnis, Daten 
zu speichern. Es besteht. wie ausgeluhrt, erno Geselzeslücke, die 
so zu schließen ist, daß das Sporenern (Erfassen, Aufnohmen Auf 
bewahren)") von Daten generell zulässig iSI, wenn die gespeicher 
ten Daten anonymisiert werden. 
Folglich erlaubt das Gesetz i. S. des § 3 Satz 1 Nr. 1 die 
Durchführung VOll Befragungen. Da Nr. 1 .und Nr. 2 des § 3 satz 
1 selbstäncilg nebenernander stehen (es also ausreicht, daß 
entweder das Gesetz dIe Befragung erlaubt oder der Betroffene 
einwilligt), verlangt das Gesetz kerne Einwilligung des Betroffe 
nen. 

5.1.3 Einwilligung des Betroffenen 
Es reicht unter Umstanden aus, daß dor Botrotlene 8tJllsCllw<Ji 
qend in die Datenverarbeitunq einwilligt. § j schränkt ein: 

"Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen bu',,,n 
derer Umslände eine andere Form angemessen ist ..•• ). 

Schon während des Gesetzgebungsverfahrens waren si h diejeni 
gen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, darin emiq, daß 
dieser soweit-Satz bspw. für die Verarbeitung von Befragungen 
erfüllt ist, wenn Institute die erhobenen Daten anonymisieren. Wie 
oben") bereits ausgeft.lhrt, wurde es zu unangemessenen Er 
gebnissen führen, wenn die Befragten schriftlich in die Verarbei 
tung einwilligen müßten. So hat das Bundesinnenminislenurn arn 
13, 11. 19n'·) klargestellt: 

.. Sofern In diesen Fällen der Betroffene (Befruqto) über die weitere 
Nutzung seiner Daten, msbespndere Ihre Speicherung, autqeklärt 
worden Isr. lieqt in dessen Auskunttsurtouunq die erforderliche 
Zustimmung, dIe nach den af'CJHoOIlE'n umvrändon in der HeY"1 uur 
Schriftform nicht bedarf." 

Es rp,icht demnach z. B. aus"). wenn der Befragte unmißver 
!1!"n. ,,;h darauf hingewiesen wird, naß seine Antworten IIBch 
den Methoden und Techniken der Ernpiriscuen Sozialforschung 
ver- und ausgewertet werden. Nach dem Srnn und Zweck dA<; 
Gesetzes darf dabei dem Betr aqten dargelegt werden, luR el 
anonym bleibt. 

5.2. Der Normadressat des § 3 
An wen wendet sich § 3? Der Wortlaut des § 3 äußert sich dazu 
nicht. 

'0) Vgl. die Logaldefinition des § ~ Alls. ;< Nr. 1. 
41) Nr 4. 
<2) Leqatdefinition: § 2 Abs. 2 Nr. 3. 
43) ._c'gi\ldefinitlon: § 2 Abs. 2 Nr. 1 
44) Geselzestext oben Nr. 2. 
45\ IIlr. 5' 
") ~chr('Ib~f1 des ßlInrl('5mini:,teIS <11': 'W.I." rn l\uftriJ9 Dr j1"rbelt 

f ' r... 1\ \\r-H q(~rlchl(.; ~, t1Lll l r t.r- ;~~rf-I~ Deutscher Mdrklfor ... 
5, ,. .ru, .,In.tltute e. V. 

C7) Abgesehen davon, daß ddb Gesetz die ß&fr2.~IJng erlaubt, vgl. oben 
Nr. ">1.2. 
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Zunächst bietet sich an: § 3 wendet sich an loden. der mit 
pOl sonenbezogenen Daten umgeht. Dernnacu wären Nor madres 
sat bspw, auc' trcio Mitarbeu. 'r. z. B. der Personalabteilung eines 
tndustrtcbetnc-.., einer Auskuntter, eines Lohnrechenzentrums 
oder eines Marktforschungsinstituts. Normadressaten w.iren dann 
bspw. auch Tochterqesetlschaften, die Aufträge für die Mutter 
gesellschaft ausfuhren. 

n,c Frage ist u. a. deshalb von besonderer Beduutung: 

- § 3 stellt, für den Norrnadressnten, das grundsätzliche Datenverarbel 
tungsvcrbot auf; 

- wenn sich im BoSG oder oiner anderen Rechtsvorschrllt keina 
Ausnahme findet. bleibt es naturhch beim Verbot. 

- VJPnn der Norrnadrossatenkrcis <1or Absohrutta 2. 3 und 4 kleiner I~t 
als der Normadressatenkreis des \)3, blel"t uornlt eintl c rnpllndllchf 
Lücke. 

Und der -madressatcnkn. dor Abschnitte 2, 3 und " I~t 
tatsächhch 1:' '1ehlich kle'ner. n::. man zunächst annehmen moch 
n., Die Reg" -unqsbeqründunq crktärt zum Normadressatenkreis 
des drillen Abschnitts ausdrückroh. und es besteht kein Grund, 
tur den zweiten und dritten Ab;;chn1j! etwas anderes anzuueh 
",en"): 

.Nonnadiessat der Vorschriften dieses Abschnitts Ist der Auftrag 
geber, nicht die beaut'raqte SI()lIe." 

Mit anderen Worte" der dritte Abschnitt gilt weder zugunsten 
noch zuungunsten der be:u: trtlgtf'n Stelle. Es kann deshalb - e 
nachdem, wer Normadressat des § 3 ist - vorkommen. daß das 
Gesetz dem Auftraggeber, für den gehandelt werden 8011. die 
raliqkeit erlaubt, nicht jedoch dem Beauftragten, obwohl für eine 
seiche Unterscheidung sac'rtich kein Grund vorliegt. 

Der Ermittlung des I\IPrmadre<;saten des § 3 hat in der Tat schon 
genügend Aufregung verursacht. 

Der Geselzgeber und das juristische Schrifttum haben die Frage 
zwar noch nicht aufgegriffen; dio Presse4') hat Jedoch geradezu 
schockierend arqumentiert: 

- § 3 verbietet grundsätzlich d,e Datenverarbeitung, also bspw. die 
Befragung zu Tnemen der Markt- und Sozialforschung. 

- Das Institut kann sich darnur berufen, daß Ihm das Gesetz die 
lidragung erlaubt. die Ausnahme des § 3 Satz 1 Nr. 1 (das Verbot 
der Datenverarbortunq 9"t nl.tl., .wonn dieses Gesetz sie erlaubt") 
f~r das tnsutut also gegeber ~1. 

- Das Nachsehen hat der 'nrorvlewor. Das Verbot des § 3 richtet sich 
auch 96gen ihn. Als freil:r Mitarbeiter kann er sich jedoch rucht auf 
cie Ausnahmebesr.nununqer- berufen, die das Gesetz lur die Markt 
und Sozrattorschuuqsmstuute f"$tpulegt hat. 

Diese Befürchtungen sind ;,~r'" unbegründet. Normadressat des 
§ 3 ist nicht sch'ccr1lhin jede r, der Daten verarbeitet, sondern nur 
jede "dlllenver<lIbeitende Stelle" i. S. des BDSG, und zu (lpn 
datenver •. rbeitcncen Stellen gehören beauftragte Personen oder 
Stellen qrundsntztrch nicht: 

5.2.1. Wortlaut des Gesetzes 

5.2.1.1. De-nkbar ist, daß freie Mitarbeiter wie angestellte Mitarber 
ter zu den Stellen qenoren. fu die die Abschnitte 2-4 die Rechts 

altnisse ktaren'O\. 
--------- 

4S) A.a.O .. zu § 10 a. F .. S. 2<\ oben links. 
"'} Context 285 (\10m 4. 9. 197f u a. S. ?: "Oie Institute qeben Im 

Regetfall gar kein, .oersonenbezoqenen', sonder" nur anony 
me anonyrn.si, ')at.)n an Cr;!!c, nämlich die Auftraggober, welt!'r 
und sind mithin \10m Dntenschut/ge~otz kaum betroffen. 01<. Inl,'rvle 
wer hingegen sind vo" bp!rn"nn, weil sie eben das tUI.. w;,.~ das 
BDSG verblotet S,,, qeben personenbezogene Daten (ausqelutlte 
Fragebocl"fI nebst Adresse dr-r 7'('ljJersonen) an elru-r Dntrcn, 
nämlich das In. t,· t, W0"· K. '1' pq,ltlnz.: die 'ntorviewer musscn die 
FOlg.:>n verantwor-on, cro \ on einer '.:rldepfllc.'l! (bf>: d" Outen 
scru Ilbehörd(') biS zur Bestrafung bei Datenmißbrauch rercnen 
kann." 

Daß !l n 9 e s tell t e Mitarbeiter zu diesen Personen oder Per 
sone-woretniqunqen gehören, ist unbestritten. In den seltenen 
f allen. in denen ein Inh)IVICWCI bel eurem Inslitut angestellt Ist, 
treten demnach keine Identlüzierunqsprobleme auf. Wenn der 
angeslellte Interviewer Daten verarbeitet, gilt somit § 31 ebenso, 
wie wenn ein geSChäftsführender GesellSChafter des Instituts 
Daten verarbeitet. In diesem Sinne k Cl n n auch der freie Mitar 
beiter dem Wo r tl a u t nach wie der Angestellte als Teil des 
lnsntuts, der "natürlichen oder JUristischen Person, Gesellschaft 
oder anderen Personenverninigung" verstanden werden. 

Damit können vom Wortlaut her die angesprochenen Adressaten 
probleme für fiele Mitarbeiter gelöst werden. Wie ist jedoch zu 
pntschciden, wenn eine Tochte I ge~ellschaft des Instituts die 
Befragungen durchführt und die Fragebogen an das Institut 
weitergibt? Es wird sh_r dann kaum noch jemand finden, der 
CBI(Jr eintreten WOllte, die Töcntr I', 'plischaft sei wie der trein 
'" 'arbl~,t"l - dem Wurtlauf nach ein Teil oe<; Instituts. Es 
treten dann die von der Presse berells besc!1riellilnen Problems 
erneut uuf , die Tochtergesellschafi Ist .undsätzlrch nlWI Norm 
adressat des Abschnitts, der tür die Muttergesellschaft gilt; der 
Tochtergesellschaft wäre damit evtl. nach § 3 v .rt.otcn, was der 
Muttergl.;sellschaft (wurde diese die Dolen verarbeiten) erlaubt 
sein soll. 
.1 ~ 1? Von den gesetlilchen B(!griflsbestllmntHlgen muß In die 
sem Zusammenhang noch § 2 Abs. 3 Nr. I b iachtet werden, der. 
wie erwähnt, lautet: 

Im S,nn!; oicses Geseires Ist speuru.rnde Stulle j8(lu rter In § 1 
Abs 2 Nr. 1-3 genannlen PerSOI,(;n u,H, , Stellen, d," Daten fur Sich 
setnst speichert oder durch ander (:.' speicher n laßt. .. 

Für die anderen Phasen der Datenverarbeitung (Übermittlung, 
Verändcruno und Löschung, vgl. § 1 Abs. 1) gibt das Oesetz 
keine entsprechende Begriffsbestimmung. Es bestehen aber keine 
Anhaltspunkte, die verböten, § 2 Abs. 3 Nr. 1 entsprechend 
allgemein anzuwenden: 
Im Sinne dieses Gesetzes ist datenverarbeitende (speichernde, 
übermittelnde, verändernde, löschende) Stelle jede der in § 1 
Ahs. 2 Nr. 1-3 genannten Personen oder Stellen, die Daten für 
tllch selbst verarbeitet (speichert, überrmttelt, verändert, löscht) 
oder durch andere verarbeiten (speichern. überrrunetn, verändern, 
löschen) läßt"). 
Odor negativ ausgedrückt: nicht jede Person oder Gesellschart. 
dilj mit Daten arbeitet, ist eine datenverarbeitende Stellt'! Im 
Sinne des BDSG. Wer !ur andere Daten verarbeitet, ist Keine 
datenverarbeitende Stelle. 
Wenn Normadressat des § 3 (nur) jede datenverarbeitende Stelle 
ist, richtet sich § ,3 bspw. nicht an Tochtergesell chaflen, die 
ausschließlich für die Muttergesellschaft Daten verarbeiten. Das 
gleiche gilt erst recht für freie Milarbeiter einer Gesellschaft, die 
Daten für diese verarbeiten. 

50) Zur Verdeutlichung: der vierte Abschnitt (entsprechende Bestimmun 
gen enthalten der zweite und der drille Abschnitt) gilt nach § 31 
u. a. "für natürliche und junstiscru '-orsonen. Gesellschaften und 
andere Personenveroinigungcn des pnvaten Rechts ... , soweit disse 
SteHen gesd1ilftsmaßlg gesu'utzte porsonenbezogene Daten zum 
Zweck der Vertinderung spotehern. SIO derart verändern, .Jaß diese 
Daten sich we:der aut cine bestimmte Person beziehen 11UUl eine 
solche ('I~ennen lassen (anonyrnts, en) und sie in dieser Form 
übermitteln" lÖs ist denkbar. daß, W""Hf ('in freier Mitarbeiter han 
delt, jeweils die naturtiche oder jurlsusche Person, Ge~el15dlart oder 
andere Personenveremigungen des privaten Rechts handelt, tür die 
der trr-rc Mitarbeiter tätig wird. 

5') /luch hier kommt zum Ausmuck. wie problematisch cs ist. für den 
dnttcn und vierten /lbschnitt zwischen Darenverarbertunq tür eigeno 
und für trcrnde Zwecke zu untersenerden. Vgl. dazu schon oben bei 
Fuf'n. 13. Wer "für Sich selbst speichert". für sich selbst übermittelt 
oder sonst für sich selbst Daten verarbeitet. speichert (datenverar 
beitet) er nicht auch •• fur eigen(' 7wecke"? Das Ce-rotz geht jedoch 
davon aus. dnß ein Marklfol~.rI"H 1'.lnstltut uno die anderen im 
VII"'rr"n /I", -rurt er!aßten Stol.en zwar "Iur sich selbst", [edoch 
r· . tur (11gene Zwecke', sondem ,.für fremdo Zwecke" speichert. 
Man k.inn sich ausmalen, Vielehe verstandmsscnwrenqkelten im 
E"inzelfalf auftreten können. 
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Ob das Gesetz 111 diesem Sinne LU vorstehen ist, entscheidet wie 
immer, der Sinn und Zweck Ces Gesetzes"). 

5.2.2. Sinn und Zweck des Gesetzes 

5.2.2.1. Durch eine evrl. Eincchrankunq des § 3 auf datenverarbei 
lende Stellen als Normadressaten darf fur einzctne Personen 
oder Stellen allerdings kein Freibrief gesclwtfen werden. Es ent 
steht jedoch durch die erwoneno Einschrankunq keine vom Gesetz 
geber ungewollte Lücke. § 5 legt ausdruckhch fest: 

"Datengeheimnis: 
(1\ (",,, im Rahmen des § 1 Abs. :> oder im Aultr aq der dort 
9 ,,'n!C'n Personen oder sreuen bei den Datenverarbeuunq beschal 
;igten Personen ist untersnot. geschlitzte n,'rsonenbu7o<Jone Daton 
unbefugt zu einem andere" als dr rn zur Jeweiligen 1I'(;litmäf\igef' 
AufgabenerflJ!lung gehorenoen ."wl!Ck Zu verarbci er. bckannlzuqv- 
ben. zugänot'ch zu machen Oll ,·,lst 7U nutzen. 

(2) Diese Personen s.no lle: ",'r Auin.ihm. illre I Tatiqkoit n "I 
1\~.ll3gJ.be von Absatz 1 LU Vt'lpll.cllierl It"lru f-' 1.1:11 bestoben {. 
nach f3eundl'llll'lg ihrer Ta'!l1"clt rort." 

Anqestellte und freie Mit:1'bcitl;r, sowie Jeder. der Daten "lIn 
Aultrnq" verarbeitet. dart personenbezoqeno Daten somit selust 
dann nicht sinn- und zweckwror.q nutzen, wenn § 3 unmittelbar 
nur tur "datet1Verarbeitpnde Stellen" gilt. DCl auch noch § 4t eine 
Strafe vorsieht. entf~ll1t Insoweit Jedenfalls ein Becur Irus. den Krel~ 
der Normadressaten wour-i zu zrr-hcn 
5.2.2.2. Dus Ousotz hat illl vierten Abschnitt die Tätickeiten der 
Auskunfteien, Lonnrecnenz ntu-n, Markt- und s, >zlalfor~,chung,,- 

") Erwogen werden kann noch, § 31 Alb. ::> (vierter Abschnut), § 22 
Abs. 2 (dritter Abscru H) § s (zweiter Abschnitt) anzuwenden, die - 
soweit hier von Bedeutung - dem Sinne nach glelchbetl,. ,,·nd 
bcsumrnen 
"Die ... vorsennneu ge""n für die genannten Personun, 
Gesellscharten und ~lnde!cn Personenvereiniqunqen auch insoweit. 
1l1~ die Vet arbr rn.nq personenbezogener Daten in deren Auftrag 
durch andere Personen oder Stellen betrieben wird." 
Wenn man diesen Wort'aul SI eng logisch auffaßt, kann er [edoch 
n.cht weiterheuen. Er besagt dann nichl, daß der Abschnitt auch Iur 
die be auf t lag t e Person oder Stetls gilt. also bspw. für die 
br auttraqte Tochterqesottscbatt. Er besagt vielmehr nur, daß sich die 
Pflichten und f1f'~hte der 'J e a u f t rag end e n Person oder Stelle 
nicht ändern. 

Hechtsanwalt Dr. jur. Wolrgar.g Neltesheim, Oberstdorf 

gesellscllaften sowie der anderen, im vierten Abschnitt crfaßten 
Diensflcistungsunlernehrnen umfassend, In allen I)alenvcrarbci 
tungspt1asen, qereqelt. 
So hat 05 bspw. für die Mal kt- und Soztatlorschunqstnsthutn im vier ton 
Abschmtt nicht nur das Ubernutteln dnr Daten gekl,lll, sondern aur n 
bero.ts das I:rlausen der I)ul(·n. Markt- und Sozialton.cnunqsmstuuto 
erfassen jedoch die Daten in Hllr.r Hegel durch freie Mildfbeiter E~ 
k.inn nichl Sinn und ZWl'Ck cfu:, e.,,~()ll.c~ sein daß es zwar torrnucn 
L1,e T ,ll'0k~'t der Institute ,-,rnt'ullll<tl 1('9011. SI" llnr Sache nach jcdocn 
zerrerßt. Schon deshalb d':.<1 v, keine» UntuI~"hied machen, ob das 
Institut dureh Anqcstellto (110 D"tpn erlaßt oder - (lio gewahllnn 
A..,rsp:ele - durch Ireie MltoJrbclter euer im Auttraq handelnde Tocntor 
geselbchaftpn. Es kommt hnzu, dilß (Iie Krilerien zur Ab(jlonlun'J der 
Ir"rcn von den anqestcllten M,lmbcltr.;rn den Sinn und Zweck des 
Bundesc.uonschutzqesetzcs nicht ber uhren , tchlcnue personnehe un') 
w.rtsrn, i( ',che Abhdnglgkeit des M'tarhulttlr., vom Arbe.r jel.Jel vcrst,» kt 
(I:,. Sdlutlberlurln,,; des Betr aqt.m, Ir, ~ flt.lrotf"nen arso. !lidlt. Aus 
d~.:r Sild dt·"; Sf:l'ulfencn und ddln,t d,;<, Gt··,·:llCC; i.3l l;lltr.chc!(!f d 
c~1l n;u;h dun Anwe",rngen LIes lnstuuts aeh;lIldl-lt Wird Das g()~Lllil"" 
:,:do( ') ~Hll 1,1I1glg u.ivo«, ob der MlldllJt.; ICf dll~J(:stelil I:::,t odul f([·, 
mnarbcuet=). 
l)ie Srtuation ändert sich für den Betroffenen .iuch noch nicht allein 
rj,ldu" I. daß andere gesellsch::.f!sreclltliche Velll"'lnl~"n 11(~·'t"hen ([lu 
spiel Die Bolragung wird durch eine Tocutur qosotlschalt ourcnoetuun). 
Juri$t".~hc Konstruktionen und andr u- gnbl'lIscl1(1ftsrochllicirc Verh,'dl 
n.sso verändern als Solch, .JJS Schutzbcdurfrus dos Gulrotfencn nicht 
Oie Situation ändert oi(,.tl lur dun Oetloff"nell nrst: wenn - um un 
Beisptr-l ZII bleiben - der Interviewer nicht für L1<1S lnsntut sondern fur 
Sich D,lt<'n ernebt. otwn um sie spater Dr itten anzubtetun uann abe-r 
handelt der Interviewer - unJ tuor uewahrun Sich uer BC!Jrtff und dro 
erwogene Bestimmunq des Normadi essatcn - als "d,lI<:lnvc>rarbcitelldo 
Steile". 
Folglich entspricht es dem Sinn und Zweck des Gesetzes, als 
Normadressaten des § 3 die "datenverdlbeitende Stelle" rm oben 
beschriebenen Sinne zu verstehen. § 3 ist damit so zu lesen: 

"Die Verarbeitung personenbezogenor Daten, die von drescm Gesetz 
geschützt werden, rst in jeder Ihrer in § 1 Abs. 1 genannten Phasen 
für da t e n ver ar bei te n deS tell e n nur zulassiq, wenn ... 

>3) Die Anweisungen und Hinweise des Inslituls für LI"n Interviewer 
können sowohl angestellten als auch freien Mitllrh"llern gegeben 
werden. Sio machen den Mitarbeiter nicht etwa de jure personlieh 
abhiingig und damit zum Angestellten, vgl. BSO 21, 68 SozR Nr. 5 
lU § t252 RVO. 

Schaden ser~~ tzan sp rüche 
wegen unsac gemäß eingestellt r Ski-Sicherheits-Bindungen 
Seit etwa 1960 ist der Skisport ein typischer Massensport gewor 
den. Fur das Jahr 1970 schätzte man die Zahl der Skisportier in 
Deutschland auf ca. 5 Mdl'C"le'l' Diese Zahl wird sich f J:l'> 
Jahr 19;6 wahrscheinlich um 1 bis 2 Milliom'" erhöht haben. Der 
mit dem Skisport zusammenhünqende Gesarr -msatz belauft srcn 
he " dul etwa 5 Miillard.· ',1 pro Jahr'). 
Die Ausübung des Skisportes ist objektiv gefrihrl,c;t1. Geht man 
von einer Zahl der Skifahrer von 5 fIf.,:ltone'l <.H ' .nn g'bt 
sich pro Wintersaison eine Gesamtzahl von 250000 V<;I ctzunqcn, 
damit ein geschi':'~"" Cesam-scnacen für die Vo swirtscnatt VOll 
mindestens 200 Millionen ort'; D,c Verletzung eines Skifahrers 
Ist nun finanzie!l gesehen in den meisten Fällen nicht seine 
.Prtvatsa+ie", sondern Sache der Allgemeinheit. da in cer oanz 
überwiegenden Zahl der Fatle andere, z. B. die Krankenkassen, 

') WITIMANN, Biochemische 1J1'1'i'~uchungell zurn Vorletzunqsachutz 
im Alpinen Skisport, Drsscnanon. ~Lnuh. ',.f,:. ',. 6, 11. 
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der AI beitgeber über die Lohntortzahle I!) ete., den Sct1aden zu 
tragen haben. Im Interesse der Allgemeinheit und auch der 
Sk industne ist es daher, das Risiko typischer Skiverletzungen 
erheb' .cn zu vermindern. Solche typ ,ehen Skivertetzunqun wer 
den verursacht durch den "Drehstuu." mit erncr Torsionsbean 
spruchung des Uf'l crschenkels und don "Frontalsturz" mit einer 
3,egebe;1'l~pruchung des Bems'). Das Mittel zur MincJi'rung des 
R'slkas ist die Si c her h e i t s - B nd u n g, deren Arnanqe über 
·Ii.l Ja.110 zurückliegen. Diese wird definiert als "ein Sicherheits 
begrenzer, der die Verbindung des Beins mit dem Ski beim 
Überschreiten eines vorgegebenen Belastunqsqrenzw. I"" zuvor 
iassig frelglbt"S). Die Bindung ist so emzustellen, daß sie einer 
seits die Verbindung des Beins mit dem Ski im . ",!fall" freigibt, 
ar ,'''rerseits aber das Boin -n "harmlosen' SltUR Ionen zuverlas 
srq festhalt. Die typischen Sllvcr!017lll1gen treten ausachliof' '.11 
,111 +on un!p','n Extremitäten uul. Dilbei handutt es Sich VOIVII8- 

C) WITTMANN. a.a 0., S 12. 
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